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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die S-Bahnlinie S2 der S-Bahn Stuttgart verkehrt derzeit von Schorndorf über Stuttgart 

Hauptbahnhof bis Filderstadt/Bernhausen. Im Rahmen der Weiterentwicklung des ÖPNV in 

der Region ist eine Verlängerung der Linie S2 vom derzeitigen Endhalt in Filder-

stadt/Bernhausen nach Neuhausen auf den Fildern mit Zwischenhalt in Sielmingen vorgese-

hen. 

Im Rahmen des erforderlichen Planfeststellungsverfahrens sind unter anderem die schall-

technischen Auswirkungen der vorgesehenen Streckenverlängerung zu ermitteln und darzu-

legen. 

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sind die mit dem Baubetrieb einherge-

henden Geräuscheinwirkungen zu ermitteln und zu beurteilen. Gegebenenfalls sind Minde-

rungsmaßnahmen vorzuschlagen. 

Zudem sollen im Rahmen der durchzuführenden Untersuchung entsprechende Aussagen zu 

den aus den Bautätigkeiten hervorgerufenen Erschütterungseinwirkungen getroffen werden. 

2 Beurteilungsgrundlagen 

2.1 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm  

(AVV Baulärm) 

Geräuschimmissionen, die durch den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen hervorgeru-

fen werden, sind nach der AVV Baulärm (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz ge-

gen Baulärm, August 1970) zu beurteilen. Die AVV Baulärm gilt für Baumaschinen, die ge-

werblichen Zwecken dienen, oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung 

finden. Sie enthält u. a. Bestimmungen über Richtwerte für die von Baumaschinen auf Bau-

stellen hervorgerufenen Geräuschimmissionen für die Zeiträume Tag und Nacht, das Mess-

verfahren und über Maßnahmen, die von den zuständigen Behörden bei Überschreiten der 

Immissionsrichtwerte angeordnet werden sollen. 

Als Beurteilungszeitraum nachts gilt die Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr. Der Beurteilungszeitraum 

tags liegt in der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr. 

Hierbei gelten die in Tabelle 1 aufgeführten, gebietsspezifischen Immissionsrichtwerte. 
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Tabelle 1 Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm für verschiedene Gebietsnutzungen 

Nutzungsart Immissionsrichtwerte 

Tag Nacht 

dB(A) 

Gebiete in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und Woh-
nungen für Inhaber und Leiter der Betriebe sowie für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen untergebracht sind 

70 70 

Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind 
(GE) 65 50 

Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder 
vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen unter-
gebracht sind (MI, MK, MD) 

60 45 

Gebiete in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind (WA) 55 40 

Gebiete in denen ausschließlich Wohnungen untergebracht sind (WR) 50 35 

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35 

Dabei sollen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die Immissionsrichtwerte nachts um nicht 

mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

Bei einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte um mehr als 5 dB(A) sollen Maßnahmen 

zur Minderung der Geräusche angeordnet werden. Folgende Maßnahmen kommen in Be-

tracht:  

Maßnahmen bei der Einrichtung der Baustelle  

Abschirmung der Baustelle  

Maßnahmen an Baumaschinen  

Verwendung geräuscharmer Baumaschinen  

Anwendung geräuscharmer Bauverfahren  

Beschränkung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen  

Die Anlage 5 der AVV Baulärm enthält hierzu fachtechnische Hinweise. 

 

Entsprechend der AVV Baulärm ist der Wirkpegel des Baulärms nach dem Takt-

Maximalpegelverfahren (LAFTm,5) mit einer Taktzeit von 5 Sekunden zu bilden. Dieser ent-

spricht dem Mittelungspegel LAeq inklusive Zuschlag für Impulshaltigkeit KI. 

Zur Ermittlung des Beurteilungspegels ist von dem Wirkpegel unter Berücksichtigung der 

durchschnittlichen täglichen Betriebsdauer der Baumaschinen die in der letzten Spalte der 

folgenden Tabelle angegebene Zeitkorrektur abzuziehen. 
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Tabelle 2 Zeitkorrektur nach AVV Baulärm für verschiedene Betriebsdauern 

Durchschnittliche tägliche Betriebsdauer in der Zeit von 
Zeitkorrektur 

7 Uhr bis 20 Uhr 20 Uhr bis 7 Uhr 

bis 2½ h bis 2 h 10 dB 

über 2½ h bis 8 h über 2 h bis 6 h 5 dB 

über 8 h über 6 h 0 dB 

Da in der vorliegenden Untersuchung bei der Bildung des immissionswirksamen Schallleis-

tungspegels LWA,r (vgl. Abschnitt 5.1) die Einsatzdauer der Maschinen mit berücksichtigt wird 

und er damit einen mittleren Schallleistungspegel bezogen auf den ganzen Tagzeitraum 

(13 h) darstellt, entfällt die Zeitkorrektur nach AVV Baulärm bzw. beträgt 0 dB. 

2.2 Bauerschütterungen DIN 4150 

Zur Beurteilung der Erschütterungseinwirkung auf Menschen wird die DIN 4150-2 (Erschütte-

rungen im Bauwesen, Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden; Juni 1999) [1] herangezo-

gen. Zweck der Norm ist die angemessene Berücksichtigung des Erschütterungsschutzes im 

Immissionsschutz. In der DIN 4150-2 [1] werden Anhaltswerte genannt, bei deren Einhaltung 

erwartet werden kann, dass in der Regel erhebliche Belästigungen von Menschen in Woh-

nungen und vergleichbar genutzten Räumen vermieden werden. 

Die DIN 4150-2 [1] berücksichtigt mittels einer Frequenzbewertung der Schwinggeschwin-

digkeit die menschliche Erschütterungswahrnehmung. Nach dieser Frequenzbewertung der 

Schwinggeschwindigkeit erhält man den dimensionslosen KBF(t)-Wert. Dieser KBF(t)-Wert soll 

mit seinem maximalen Wert (KBFmax) den unteren Anhaltswert Au möglichst nicht überschrei-

ten. Ist der KBFmax größer als Au und kleiner als der obere Anhaltswert Ao, dann ist die Norm 

eingehalten, falls die zeitabhängige Beurteilungs-Schwingstärke KBFTr nicht größer als Ar ist. 

Oberhalb von Ao ist die Anforderung nicht eingehalten.  

Tabelle 3 Anhaltswerte nach DIN 4150-2 für Erschütterungseinwirkungen durch Baumaßnahmen 

Dauer D ≤ 1 Tag 6 Tage < D ≤ 26 Tage 26 Tage < D ≤ 78 Tage 

Anhaltswerte Au Ao Ar Au Ao Ar Au Ao Ar 

Stufe II 1,2 5 0,8 0,8 5 0,6 0,6 5 0,4 

Stufe III 1,6 5 1,2 1,2 5 1,0 0,8 5 0,6 

für Gewerbe- und Industriegebiete gilt A0 = 6 

 

Bei Unterschreitung der Werte nach Stufe II ist noch nicht mit erheblichen Belästigungen aus 

den Erschütterungen aus dem Baubetrieb zu rechnen. Erst bei dauerhafter Überschreitung 

dieser Werte sollten Maßnahmen zur Reduzierung der Erschütterungsimmissionen ergriffen 

werden. 
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Bei Überschreitung der Werte nach Stufe III ist mit erheblichen Belästigungen zu rechnen. 

Es sollten hier Maßnahmen zur wirkungsvollen Reduktion der Erschütterungsimmissionen 

ergriffen werden. 

Die DIN 4150-3 [1] befasst sich mit der Wirkung von Erschütterungen auf Gebäude. Es wird 

hierbei im Wesentlichen auf die Frequenzbereiche eingegangen, bei denen die höchsten 

Energieanteile auftreten. Dabei wird unterschieden in die Anteile, die am Fundament des 

Gebäudes auftreten und in die Anteile, die in den höheren Etagen des Bauwerkes zu mes-

sen sind. Die Tabelle 4 gibt die zulässigen Schwingamplituden an. 

Tabelle 4 Anhaltswerte für die Schwinggeschwindigkeit v [mm/s] zur Beurteilung der Wirkung von 
Erschütterungen auf Bauwerke 

Messort Fundament 1. OG 

Frequenzbereich  < 10 Hz 10 - 50 Hz 50 – 100 Hz 1 - 100 Hz 

Industriebau, gewerbliche Bauten 20 20 - 40 40 – 50 40 

Wohngebäude 5 5 - 15 15 – 20 15 

empfindliche Bauten, Denkmalschutz 3 3 - 8 8 – 10 8 

3 Örtliche Gegebenheiten 

Die Verlängerung der S-Bahn-Linie S2 wird von Filderstadt/Bernhausen bis nach Neuhausen 

a.d.F. mit Zwischenhalt in Sielmingen verlaufen.  

Die Neubaustrecke beginnt in Bernhausen in Tunnellage bei ca. km 28+073 und schließt dort 

an die bereits bestehende Strecke an. Von dort verläuft die Strecke zunächst zweigleisig in 

Tunnellage nach Osten um bei ca. km 28+567 in eine offene Troglage überzugehen. Ab ca. 

km 28+710 verläuft die Strecke frei, um dann bei ca. 29+380 erneut in eine Troglage über-

zugehen. Der Haltepunkt Sielmingen wird bei ca. km 29+800 erreicht. Ab ca. km 30+040 

wird die Troglage erneut aufgelöst. Im weiteren Verlauf werden die beiden Richtungsgleise 

bei ca. km 30+260 zusammengeführt; die Strecke verläuft von da an weiter als eingleisige 

Strecke nach Osten. Bei ca. km 30+320 geht die nun eingleisige Strecke erneut in Troglage 

über. Von ca. km 30+509 bis ca. km 30+635 verläuft die Strecke in einem Tunnel und da-

nach weiter in Troglage, die wiederum bei ca. km 30+820 verlassen wird. Eine erneute Füh-

rung in Troglage erfolgt kurz vor dem Ortseingang Neuhausen bei ca. km 31+125 und wird 

erst wieder kurz vor dem Endhalt in Neuhausen bei ca. km 31+490 aufgelöst. Bei ca. 31+580 

beginnt die Auffächerung der Strecke in die drei geplanten Gleise des zukünftigen Endbahn-

hofs Neuhausen auf den Fildern. Die Strecke endet bei ca. km 31+947. 

4 Bauablauf 

Die Grundstücke mit Wohnnutzung entlang der Verlängerung der S-Bahn-Linie S2 sind im 

Bereich von Bernhausen, Sielmingen und Neuhausen mehrheitlich als allgemeines Wohnge-

biet ausgewiesen. Nördlich und östlich der Endhaltestelle Neuhausen befinden sich Wohn-
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gebäude in als Mischgebiet ausgewiesenen Bereichen. Dies trifft ebenso auf die Randbe-

bauung in Bernhausen im Bereich der Heubergstraße zu. 

Für die gesamte Maßnahme zwischen Bernhausen und Neuhausen sind 4 Abschnitte mit 

folgenden Ingenieurbauwerken erforderlich, die jeweils innerorts liegen:  

1. Tunnel in Bernhausen von km 28+073 bis 28+567 mit Tunnelrampe als Trogbauwerk von 
28+567 bis 28+710 bzw. Stützwände auf der Nordseite bis km 28+780  

2. Trogbauwerk und Haltepunkt in Sielmingen von km 29+380 bis 30+040 einschl. Unterfah-
rung der Bahnhof- und Mercedesstraße und des Haltepunktes Sielmingen in Troglage  

3. Trogbauwerk und Tunnel beim Werk Thyssen von km 30+320 bis ca. 30+820  

4. Trogbauwerk in Neuhausen von km ca. 31+125 bis km 31+490 m  

Die Bauarbeiten sollen nach Abstimmung mit der SSB AG ausschließlich während des Tag-

zeitraums, also im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 20 Uhr, stattfinden.  

Nach dem vorliegenden Konzept gibt es insgesamt acht unterschiedliche Bauphasen mit 

unterschiedlichen Bautätigkeiten (Hauptbautätigkeiten). Zum derzeitigen Planungsstand 

werden diese wie folgt beschreiben: 

Tabelle 5 Bauphasen und Bautätigkeiten 

Bauphasen 
Bautätigkeiten 

Nr. Bezeichnung 

1 Baufeld vorbereiten 

 Baumfällung, Rodung 

 Abbrucharbeiten 

 Asphalt, Bordsteine schneiden 

 Bauzeitliche prov. Fahrbahnen anlegen 

 Straßenflächen, Bordsteine etc. ausbrechen, laden 
und abfahren 

 Leitungen und Kanäle verlegen 

2 Baugrubenverbau bohren 
 Verbauträger bohren/setzen, Bohrlöcher verfüllen 

 Bohrpfähle bohren, bewehren und betonieren 

3 Baugrube ausheben 

 Asphalt oder sonstige befestigte Flächen schneiden, 
ausbrechen, laden und abfahren 

 Betonfundamente abbrechen, laden und abfahren 

 Baugrube ausheben: Boden lösen, laden, abfahren 

 Verpressanker bohren und setzen  

 Holz- und Spritzbetonausfachung zwischen den Ver-
bauträgern einbauen  

 Tunnelstirnwand der bestehenden Abstellanlage ab-
brechen mit Kernbohrungen und Seilsägen  

4 
Tunnel- und Trogbauwerk her-

stellen 

 Filterkies und Unterbeton auf Baugrubensohle ein-
bauen  

 Stb.-Sohlen blockweise bewehren und betonieren  

 Tunnel- und Trogwände blockweise bewehren,  

einhäuptig gegen Verbau schalen und betonieren  

 Tunneldecken blockweise schalen, bewehren und 
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Bauphasen 
Bautätigkeiten 

Nr. Bezeichnung 

betonieren  

 bei allen Betonierarbeiten Betonpumpe und Be-
tonrüttler einsetzen  

5 Tunnelbauwerk überschütten 

 Bodenmaterial innerhalb der Baugrube auf Tunnelde-
cke lagenweise einbauen und verdichten  

 Verbauausfachung oberhalb des Tunnels wieder 
ausbauen und entsorgen  

 Verbauträger an Oberkante Tunneldecke bzw. ca. 
1,5 m unter OK Gelände abtrennen und rückbauen  

6 
Verkehrsflächen wieder herstel-

len 

 Bordsteine ablängen und versetzen  

 Unterbau für Straßen, Geh- und Radwege einbauen 
und verdichten  

 Bituminöse Trag- und Deckschichten einbauen und 
verdichten  

 Pflasterbeläge verlegen und verdichten  

7 
Ausbau der Tröge und Haltestel-

len 

 Estrich und Beläge auf Bahnsteig und Treppenanla-
gen einbauen  

 Stahlkonstruktion der Bahnsteigüberdachung montie-
ren  

 Stahlgeländer auf Betonbrüstungen montieren und 
aufdübeln  

 Lärmschutzwände und Blechwände als Berührschutz 
auf Betonbrüstungen montieren und aufdübeln  

8 Gleisbau 

 Gleisschotter einbauen, Gleise verlegen und mit 
Gleisschotter aus- /unterstopfen  

 Oberleitungsmasten, Oberleitungsausleger und Ober-
leitung montieren  

Die Zuwegung zu den Bauabschnitten erfolgt je nach Bauphase über den öffentlichen Stra-

ßenraum als auch gleisgebunden (z. B. Stopfarbeiten). Bauzeitlich befestigte Wege werden 

hauptsächlich in den Bereichen außerhalb der Ortschaften angelegt. Lediglich in Bernhausen 

wird von der L1205 kommend parallel zur Heubergstraße ein bauzeitlich befestigter Weg 

hergestellt, der den Randbereich von Bernhausen tangiert. 

5 Emissionen 

5.1 Schallemissionen 

5.1.1 Allgemeines 

Auf Basis der vorgesehenen, prinzipiellen Bauabläufe werden zunächst die in den einzelnen 

Bauphasen zum Einsatz kommenden Baumaschinen und Bauverfahren abgeleitet. Den in 

Frage kommenden Baumaschinen und Bauverfahren werden dann baubetriebstypische 

Schallemissionen (Schallleistungspegel) zugeordnet. Als maßgebliche Baumaschinen wer-

den dabei im Wesentlichen Großgeräte berücksichtigt, deren Schallleistungspegel sich auf-

grund von Anforderungen an Baumaschinen nach EU-Richtlinie 2000/14/EG [2], Ansätzen 
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aus der Fachliteratur [3], [4] sowie Erfahrungswerten aus eigenen durchgeführten Untersu-

chungen ergeben.  

5.1.2 Schallemissionen in den einzelnen Bauphasen 

Die Berechnungen der Schallemissionen und -immissionen erfolgen nach den Bauphasen 

gemäß Planungsentwurf zum Bauablauf der Ingenieurgemeinschaft Boll & Partner und Ka-

rajan Ingenieure vom 24.05.2016 [5]. Die nachfolgenden Tabellen (Tabellen 6 – 13) listen die 

lärmintensiven Maschinen in den jeweiligen Bauabschnitten, unter Berücksichtigung der 

Schallleistungspegel, Anzahl der gleichzeitig betriebenen Maschinen und deren täglicher 

Einsatzdauer, auf. 

Tabelle 6 Bauphase 1 - Vorbereitung Baufeld 

Vorbereitung Baufeld (1)     
 

  
  

Werkzeuge 
Einsatzdauer 

[h/d] 
Anzahl 

Tatsächliche 
Einsatzzeit [%] 

Schall 

LWA [dB(A)] KI LwA,r [dB(A)] 

Motorsägen 13 2 50 103.6 3.4 107.0 

Abbruchbagger 13 1 90 102.9 9.8 112.2 

Meißelbagger 13 1 30 113.8 7.7 116.3 

Kompressor 13 1 100 100.2 1.9 102.1 

Asphaltschneidemaschine 13 1 90 116.0 2.1 117.6 

Bagger 13 1 80 97.9 3.1 100.0 

Rüttelplatte 13 1 90 108.0 1.3 108.8 

Gesamt:           121 

Tabelle 7 Bauphase 2 - Baugrubenverbau 

Baugrubenverbau (2)     
 

  
  

Werkzeuge 
Einsatzdauer 

[h/d] 
Anzahl 

Tatsächliche 
Einsatzzeit [%] 

Schall 

LWA 
[dB(A)] 

KI LwA,r [dB(A)] 

Drehbohrgeräte 13 3 70 107.0 1.7 111.9 

Lkw 6.5 1 90 103.6   100.1 

Beton-LkW 6.5 1 90 99.1 0.9 96.5 

Gesamt:           112 
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Tabelle 8 Bauphase 3 - Baugrube ausheben 

Baugrube ausheben (3)     
 

  
  

Werkzeuge 
Einsatzdauer 

[h/d] 
Anzahl 

Tatsächliche 
Einsatzzeit [%] 

Schall 

LWA [dB(A)] KI LwA,r [dB(A)] 

Abbruchbagger 9 1 90 102.9 9.8 110.6 

Meißelbagger 4 1 90 113.8 7.7 115.9 

Bagger 13 2 90 98.0 4.9 105.5 

Asphaltschneidemaschine 13 1 90 116.0 2.1 117.6 

Ankerbohrgerät 13 1 70 109.9 1.7 110.1 

Lkw 13 6 50 103.6   108.4 

Kompressor 13 1 100 100.2 1.9 102.1 

Kernbohrer 13 1 60 96.8 1.5 96.1 

Gesamt:           121 

Tabelle 9 Bauphase 4 - Tunnel- und Trogbauwerk herstellen 

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen (4) 
 

  
  

Werkzeuge 
Einsatzdauer 

[h/d] 
Anzahl 

Tatsächliche 
Einsatzzeit 

[%] 

Schall 

LWA [dB(A)] KI 
LwA,r 

[dB(A)] 

Radlader 6.5 1 90 104.0 3.0 103.5 

Bagger 6.5 1 90 98.0 4.9 99.4 

Lkw 6.5 2 50 103.6   100.6 

Beton-LkW 6.5 2 90 99.1 0.9 99.5 

Kreissäge 13 1 40 104.4 4.2 104.6 

Rüttelwalze 13 1 90 105.8 2.6 107.9 

mobiler Kran 13 1 70 104.3 3.2 106.0 

Betonpumpe 6.5 1 30 103.8 2.9 98.5 

Gesamt:           113 
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Tabelle 10 Bauphase 5 - Tunnelbauwerk überschütten 

Tunnelbauwerk überschütten (5)   
 

  
  

Werkzeuge 
Einsatzdauer 

[h/d] 
Anzahl 

Tatsächliche 
Einsatzzeit [%] 

Schall 

LWA [dB(A)] KI LwA,r [dB(A)] 

Lkw 13 4 50 103.6   106.6 

Rüttelwalze 13 1 40 105.8 2.6 104.4 

Radlader 6.5 1 30 104.0 3.0 98.8 

Bagger 6.5 1 30 98.0 4.9 94.7 

Gesamt:           109 

Tabelle 11 Bauphase 6 - Verkehrsflächen wieder herstellen 

Verkehrsflächen wiederherstellen (6)   
 

  
  

Werkzeuge 
Einsatzdauer 

[h/d] 
Anzahl 

Tatsächliche 
Einsatzzeit [%] 

Schall 

LWA [dB(A)] KI LwA,r [dB(A)] 

Betonsäge/Flex 13 1 10 116.0 2.1 108.1 

Radlader 6.5 1 30 104.0 3.0 98.8 

Bagger 6.5 1 30 98.0 4.9 94.7 

Rüttelwalze 13 1 40 105.8 2.6 104.4 

Lkw 13 6 50 103.6   108.4 

Asphaltfertiger 13 1 90 116.7 1.3 117.5 

Rüttelplatte 13 1 40 108.0 1.3 105.3 

Gesamt:           119 
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Tabelle 12 Bauphase 7 - Ausbau Tröge und Haltestellen 

Ausbau Tröge und Haltestellen (7)   
 

  
  

Werkzeuge 
Einsatzdauer 

[h/d] 
Anzahl 

Tatsächliche 
Einsatzzeit 

[%] 

Schall 

LWA [dB(A)] KI 
LwA,r 

[dB(A)] 

Lkw 13 4 50 103.6   106.6 

Kranfahrzeug 13 2 30 104.3 3.2 105.3 

Schlagbohrgerät 13 1 60 101.6 3.7 103.1 

Gesamt:           110 

Tabelle 13 Bauphase 8 - Gleisbau 

Gleisbau (8)     
 

  
  

Werkzeuge 
Einsatzdauer 

[h/d] 
Anzahl 

Tatsächliche 
Einsatzzeit [%] 

Schall 

LWA [dB(A)] KI LwA,r [dB(A)] 

Lkw 13 6 50 103.6   108.4 

Gleisstopfmaschine 13 1 90 112.0   111.5 

2-Wege-Bagger 13 1 90 97.9 3.1 100.5 

Mobilkran 13 1 30 104.3 3.2 102.3 

Turmwagen 13 1 50 105.0   102.0 

Gesamt:           114 

Es wurde in Bezug auf die Dauer der einzelnen Bauphasen jeweils ein Zeitraum von 50 Ta-

gen in Anrechnung gebracht, um damit anzudeuten, dass die schalltechnischen Einwirkun-

gen aus dem Baubetrieb als länger andauernd und somit als kontinuierliche Lärmquelle be-

trachtet werden. Die Berechnungen zur Schallimmission berücksichtigen die Schallanteile 

aus der täglichen Einwirkdauer. 

Die angegebenen Schallleistungen beziehen sich auf den Lastbetrieb. Der Leerlauf ist dem-

gegenüber zu vernachlässigen bzw. hat keinen signifikanten Einfluss auf die Beurteilung, 

bzw. liegt im Rahmen der Prognoseunsicherheit. Die Einwirkzeiten der einzelnen Quellen im 

Lastbetrieb entsprechen durchschnittlichen Erfahrungswerten und tragen dem Umstand 

Rechnung, dass im realen Baubetrieb stets auch Pausen für Umsetzvorgänge, Rüstzeiten, 

Materialaufnahme etc. entstehen, und somit so gut wie kein Gerät in der Praxis durchgängig 

in Volllast in Betrieb ist. 
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Da derzeit nicht geklärt werden kann, welche der unterschiedlichen Maschinen in den ein-

zelnen Bauphasen zeitgleich in Betrieb sind wird zur sicheren Seite ein zeitgleicher Betrieb 

aller gelisteten Maschinen je Bauphase postuliert.  

Die prognostizierten Gesamtschallleistungspegel der einzelnen Bauphasen stellen somit 

obere Abschätzungen der tatsächlich auftretenden baubetriebsbedingten Schallemissionen 

dar. Aufgrund der räumlichen Ausdehnung von einzelnen Baustellenbereichen ergibt sich 

aus dieser Betrachtungsweise kein zusätzliches Konfliktpotential, das einen erhöhten Auf-

wand für Schallschutzmaßnahmen zur Folge hätte. Die schalltechnische Untersuchung ist in 

diesem Sinne als eine Machbarkeitsstudie zu verstehen, um sich abzeichnende Konfliktpo-

tenziale bereits vor einer Baumaßnahme zu erkennen und damit Schutzmaßnahmen zu de-

ren Vermeidung schon im Vorfeld getroffen werden können. 

Die Abbildung der Emissionsquellen erfolgt im Rechenmodell anhand von Flächenschallquel-

len, denen die Gesamtschallleistungspegel der einzelnen Bauphasen zugeordnet werden. 

5.1.3 Baustelleneinrichtungsflächen 

Da BE-Flächen in der Regel keine bedeutenden Lärmquellen darstellen – häufig dienen sie 

als Lager- und Abstellflächen – und da die BE-Flächen nicht in unmittelbarer Nähe von 

schutzwürdiger Bebauung liegen, werden diese Flächen bei den Immissionsberechnungen 

vernachlässigt.  

Ausgenommen davon ist die BE-Fläche 3, die auf der Nordseite der geplanten Bahnstrecke 

in etwa zwischen km 30+260 bis ca. km 30+440 eingerichtet werden soll. Im Bereich des 

westlichen Rands der BE Fläche 3 ist zumindest zeitweise der Einsatz eines mobilen Bre-

chers angedacht.  

Ausgehend von Literaturangaben kann für einen Brecher (Brechen von Kalkgestein und 

Bauschutt) inklusive Beschickung ein Schallleistungspegel von rd. Lw=113 dB(A) zuzüglich 

Impulszuschlag von rd. 8 dB, also insgesamt Lw=121 dB(A) angenommen werden. 

5.1.4 Baustellenverkehr 

Im Einwirkungsbereich der Baustelle ist der Baustellenverkehr in den Emissionsansätzen der 

einzelnen Bauphasen bereits berücksichtigt. 

Im Umfeld der Baustelle wird der Baustellenverkehr innerhalb der Ortslagen im Allgemeinen 

über öffentliche Verkehrswege abgewickelt, es findet insofern eine Vermischung mit dem 

vorherrschenden Verkehr statt wodurch sich in der Regel eine gesonderte Betrachtung erüb-

rigt. 
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5.2 Erschütterungsemissionen 

5.2.1 Allgemeines 

Aus den für die einzelnen Bauphasen abgeleiteten Baumaschinen und Bauverfahren 

(Tabelle 6 bis Tabelle 13) werden die nach fachgutachterlicher Einschätzung für die Betrach-

tung der Erschütterungseinwirkungen im Umfeld der Bauarbeiten maßgebenden Bauma-

schinen eruiert. Den relevanten Baumaschinen werden dann baubetriebstypische Emissi-

onsdaten zugeordnet. Die Emissionsdaten basieren dabei auf Ansätzen aus der Fachlitera-

tur. 

5.2.2 Erschütterungsrelevante Baumaschinen in den einzelnen Bauphasen 

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Bauphasen reduziert auf die aus erschütterungs-

technischer Sicht relevanten Baumaschinen (Tabelle 14 bis Tabelle 21) unter Berücksichti-

gung der Anzahl der gleichzeitig betriebenen Maschinen und deren täglicher Einsatzdauer. 
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Tabelle 14 Bauphase Vorbereitung Baufeld 

Tabelle 15 Bauphase Baugrubenverbau 

Baugrubenverbau 
Ges.Dauer ca. 50 
Tage 

Einsatzdauer 
  Bauabschnitte  Einsatz => 0 = nein; 1 = ja 

Tätigkeiten Werkzeuge Std/Tag Anzahl Bernhausen Sielmingen 
Neuhausen 

a.d.F. 

        1 1 0 

Tabelle 16 Bauphase Baugrube ausheben 

Baugrube ausheben 
Ges.Dauer ca. 50 
Tage 

Einsatzdauer 
  Bauabschnitte  Einsatz => 0 = nein; 1 = ja 

Tätigkeiten Werkzeuge Std/Tag Anzahl Bernhausen Sielmingen 
Neuhausen 

a.d.F. 

Betonfundamente abbrechen Meißelbagger 4 1 1 1 0 

Tabelle 17 Tunnel- und Trogbauwerk herstellen 

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen 
Ges.Dauer ca. 50 
Tage 

Einsatzdauer 
  Bauabschnitte  Einsatz => 0 = nein; 1 = ja 

Tätigkeiten Werkzeuge Std/Tag Anzahl Bernhausen Sielmingen 
Neuhausen 

a.d.F. 

Bodenmaterial verdichten Rüttelwalze 8 1 1 1 1 

Vorbereitung Baufeld 
Ges.Dauer ca. 50 
Tage 

Einsatzdauer 
  Bauabschnitte  Einsatz => 0 = nein; 1 = ja 

Tätigkeiten Werkzeuge Std/Tag Anzahl Bernhausen Sielmingen 
Neuhausen 

a.d.F. 

Abbruch von Einfriedungen, Stützmauern, Schächten, ... Meißelbagger 4 2 1 1 0 

Leitungsgräben ausheben, verfüllen, verdichten,... Rüttelplatte 5 1 1 1 1 
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Tabelle 18 Bauphase Tunnelbauwerk überschütten 

Tunnelbauwerk überschütten 
Ges.Dauer ca. 50 
Tage 

Einsatzdauer 
  Bauabschnitte  Einsatz => 0 = nein; 1 = ja 

Tätigkeiten Werkzeuge Std/Tag Anzahl Bernhausen Sielmingen 
Neuhausen 

a.d.F. 

Bodenmaterial verdichten Rüttelwalze 8 1 1 0 0 

Tabelle 19 Verkehrsflächen wieder herstellen 

Verkehrsflächen wieder herstellen 
Ges.Dauer ca. 50 
Tage 

Einsatzdauer 
  Bauabschnitte  Einsatz => 0 = nein; 1 = ja 

Tätigkeiten Werkzeuge Std/Tag Anzahl Bernhausen Sielmingen 
Neuhausen 

a.d.F. 

Unterbau für Wege verdichten  Rüttelwalze 8 1 1 1 0 
Bituminöse Tragschichten verdichten Rüttelwalze 8 1 1 1 0 
Pflasterbelege verdichten Rüttelplatte 8 1 1 0 0 

Tabelle 20 Bauphase Ausbau Tröge und Haltestellen 

Ausbau Tröge und Haltestellen 
Ges.Dauer ca. 50 
Tage 

Einsatzdauer 
  Bauabschnitte  Einsatz => 0 = nein; 1 = ja 

Tätigkeiten Werkzeuge Std/Tag Anzahl Bernhausen Sielmingen 
Neuhausen 

a.d.F. 

        0 0 0 

Tabelle 21 Bauphase Gleisbau 

Gleisbau 
Ges.Dauer ca. 50 
Tage 

Einsatzdauer 
  Bauabschnitte  Einsatz => 0 = nein; 1 = ja 

Tätigkeiten Werkzeuge Std/Tag Anzahl Bernhausen Sielmingen 
Neuhausen 

a.d.F. 

        0 0 0 

 



Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 1 

6296_55_b_rev1.docx 18 

5.2.3 Emissionsansätze Erschütterung 

Als erschütterungstechnisch relevante Baumaschinen werden in der Berechnung folglich die 

in Tabelle 22 gelisteten und mit entsprechenden Emissionsdaten versehenen Maschinen 

berücksichtigt. Hierbei wird insgesamt von leistungsfähigen Maschinen ausgegangen, um mit 

den Prognoseergebnissen auf der sicheren Seite zu liegen.  

Tabelle 22 Emissionsansätze Erschütterung 

  Proportionalitäts- Energie Gewicht Arbeitsfrequenz 

Werkzeuge faktor K [kNm] [kg] [Hz] 

Meißelbagger 31.6 0.3 2000 8 

Rüttelplatte 100 0.2 1600 8 

Rüttelwalze 100 0.5 14000 30 

Der Proportionalitätsfaktor K definiert die Ankopplung der Maschine an den Boden und gibt 

damit ein Maß für die Einleitung der Energie aus der Maschine in den Boden an. 

6 Berechnungsverfahren 

6.1 Allgemeines 

Die Bauarbeiten werden nach Abstimmung mit der SSB AG ausschließlich tags im Zeitraum 

zwischen 7 Uhr und 20 Uhr stattfinden. Damit kann auf eine Berechnung des Baulärms 

nachts verzichtet werden.  

Da die DIN 4150 den Zeitbereich nachts von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr definiert, erübrigt sich 

zudem auch eine Berechnung baubedingter Erschütterungen im Zeitbereich nachts. 

6.2 Ausbreitungsberechnung Schall 

Die AVV Baulärm ist eine Messvorschrift. Sie enthält Bestimmungen zur vereinfachten Be-

stimmung von Beurteilungspegeln aus Messungen, zur Addition der Pegel unterschiedlicher 

Teilquellen und zur Anwendung von Zeitkorrekturen für unterschiedliche Einwirkzeiten. 

Aus fachlicher Sicht waren die vereinfachten Rechenverfahren dem Umstand geschuldet, 

dass seinerzeit noch keine elektronische Datenverarbeitung möglich war und daher prakti-

kable nichtnumerische Beurteilungsverfahren gefordert waren.  

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ist eine Prognose des Baustellenlärms gefor-

dert, Messungen sind derzeit nicht möglich. Nach heutigem Stand der Technik wird die 

Schallausbreitung von (u. a.) gewerblichen Lärmquellen nach DIN ISO 9613-2 mit entspre-

chend ausgelegten Rechenprogrammen prognostiziert. Ein Rückgriff auf die seinerzeitigen 

vereinfachten Verfahren zur Beurteilungspegelbildung entspricht insofern nicht mehr dem 

Stand der Technik. 

Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt daher analog zu den Berechnungsvorschriften der 

TA Lärm [6] nach DIN ISO 9613-2 [7].  
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Aufgrund der zum jetzigen Zeitpunkt im Vorfeld der Baumaßnahmen noch nicht genau be-

kannten Bauabläufe und Aufstellungen der Maschinen und Geräte wurde eine vereinfachte 

Immissionsberechnung mit Annahme von Flächenschallquellen im Bereich der Baustellen 

durchgeführt. Eine detailliertere Prognose ist erst vor Baubeginn bei Kenntnis der genauen 

Bauabläufe und eingesetzten Maschinen möglich. 

Die Ausbreitungsrechnung wird mit der Software CadnaA [8] auf Grundlage der Schallemis-

sionen von Abschnitt 5.1 unter Verwendung eines dreidimensionalen Rechenmodells durch-

geführt. Bei den Immissionsberechnungen wurden Einflüsse von Gebäuden und Topogra-

phie berücksichtigt. 

6.3 Ausbreitungsberechnung Erschütterung 

Die Berechnung der Erschütterungsimmissionen erfolgt nach dem Prognoseverfahren von 

M. Achmus [9], das die Anregearten der Baumaschinen und deren Antriebsenergie mit in die 

Berechnungsmethodik aufnimmt. 

Die wesentliche Gleichung zur Bestimmung der Schwinggeschwindigkeiten für die maximale 

Komponente der Fundamentschwinggeschwindigkeit vF
i,max abhängig vom Abstand des Fun-

daments r zur Rammstelle ist gegeben durch  

𝑣𝑖,𝑚𝑎𝑥
𝐹 = 𝐾 ∗

√𝐸

𝑟
 

Hierin bezeichnet E die maximale Vibrationsenergie pro Schwingungsperiode, welche sich 

aus der maximalen Geräteleistung W und der Vibrationsfrequenz f zu E = W/f ergibt. 

Der Korrekturfaktor K bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit der Überschreitung der Prog-

nosewerte und wird angegeben mit 

- K = 4,31 für eine Wahrscheinlichkeit von 50%, dass der Prognosewert überschritten 

wird 

- K = 10,87 für eine Wahrscheinlichkeit von 2,25%, dass der Prognosewert überschrit-

ten wird 

Für den gesamten Baubereich der S-Bahn-Trasse wird davon ausgegangen, dass die Böden 

einer steifen mitteldichten Klasse entsprechen. Daraus ergeben sich Kopplungseffekte der 

Gebäude an den Boden, welche die Schwingamplituden in den oberen Etagen der Gebäude 

stark beeinflussen. 

Für die Ausbreitungsberechnung wird postuliert, dass die Arbeitsfrequenzen der zum Einsatz 

kommenden Baumaschinen oberhalb von 15 Hz liegen. Daraus ergibt sich, dass die für die 

Bauwerke durchgeführten Prognoseberechnungen in der Beurteilung der Erschütterungs-

immissionen nach DIN 4150-3 [10] und DIN4150-2 [1] (Einwirkung auf Menschen in Gebäu-

den) nicht unterschieden werden müssen, da die KB-Filter-Wirkung unterhalb von 5,6 Hz 

einsetzt. 



Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 1 

6296_55_b_rev1.docx 20 

7 Ergebnisse 

7.1 Schallimmissionen 

7.1.1 Immissionsorte 

Die Berechnung des zu erwartenden Baulärms wurde für insgesamt 8 repräsentative Immis-

sionsorte im Untersuchungsgebiet in Form von Einzelpunktberechnungen durchgeführt. Die 

Berechnungen erfolgten für die Geschosslage EG und das 1. OG: 

Tabelle 23 Immissionsorte Baulärm 

Immissionsort 
Gebietseinstufung 

Immissionsrichtwert 
AVV Baulärm tags 

[dB(A)] Bezeichnung Ort 

IO 1 Filderbahnstr. 58 WA 55 

IO 2 Filderbahnstr. 60 WA 55 

IO 3 Filderbahnstr. 62 WA 55 

IO 4 Bahnhofstr. 81 WA 55 

IO 5 Bahnhofstr. 82 MI 60 

IO 6 Max-Eyth-Str. 30 WA 55 

IO 7 Max-Eyth-Str. 24 WA 55 

IO 8 Max-Eyth-Str. 22 WA 55 

Die Immissionsorte befinden sich in Bereichen mit mehrstöckiger Bebauung. Die Bereiche 

Filderbahnstraße (Bernhausen) und Max-Eyth-Straße (Neuhausen) sind wie das Gebäude in 

der Bahnhofstr. 81 (Sielmingen) als allgemeines Wohngebiet eingestuft, das Gebäude 

Bahnhofstr. 82 (Sielmingen) ist als Mischgebiet eingestuft. Die Lage der Immissionsorte ist 

den Rasterlärmkarten im Anhang zu entnehmen. 

Zusätzlich werden im Umfeld der BE-Fläche 3 (evtl. geplanter Einsatz von mobilem Brecher) 

folgende nächstgelegene Immissionsorte betrachtet: 

Tabelle 24 Immissionsorte BE-Fläche 3 

Immissionsort 
Gebietseinstufung 

Immissionsrichtwert 
AVV Baulärm tags 

[dB(A)] Bezeichnung Ort 

BE 3 - IO 1 Thyssen Büro GE 65 

BE 3 - IO 2 Penny Büro GE 65 

BE 3 - IO 3 Am Klärwerk GE 65 

BE 3 - IO 4 GE Sielmingen GE 65 

Die Lage der Immissionsorte ist der Rasterlärmkarte im Anhang zu entnehmen. 
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7.1.2 Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung 

Das Ergebnis der Prognoseberechnung des Baulärms wird für die lauteste Bauphase (Bau-

phase 1 oder Bauphase 3) im ungünstigsten Geschoß im Folgenden dargestellt. Die Ergeb-

nisse aller weiteren Bauphasen befinden sich im Anhang. 

Tabelle 25 Immissionspegel Baulärm (lauteste Bauphase, ungünstigste Geschoßlage) 

Immissionsort 
Stock
werk 

Gebiets-
einstufung 

Beurteilungspegel  
Baulärm tags 

[dB(A)] 

Immissionsrichtwert  
AVV Baulärm tags 

[dB(A)] 

IO 1 EG WA 77,5 55 

IO 2 EG WA 77,3 55 

IO 3 EG WA 77,5 55 

IO 4 EG WA 80,8 55 

IO 5 EG MI 80,1 60 

IO 6 EG WA 78,6 55 

IO 7 EG WA 80,3 55 

IO 8 EG WA 80,6 55 

Die Tabelle zeigt, dass in den lautesten Bauphasen (Bauphase 1 - Vorbereitung Baufeld und 

Bauphase 3 – Baugrube ausheben) im Maximalfall deutliche Überschreitungen der Immissi-

onsrichtwerte zu erwarten sind. 

Selbst wenn man die gemäß Gesamtschallleistungspegel leiseste Bauphase betrachtet 

(Bernhausen: Bauphase 5 – Tunnelbauwerk überschütten, Sielmingen und Neuhausen: 

Bauphase 7 – Ausbau Tröge und Haltestellen), kann trotz deutlich geringerem Einfluss im 

Maximalfall eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte nicht ausgeschlossen werden 

(siehe Anhang). 

Neben den Einzelpunktberechnungen wurde beispielhaft für die lauteste Bauphase (Bau-

phase 1 bzw. Bauphase 3) flächenhafte Berechnungen in den drei tangierten Ortslagen im 

Bereich der dort jeweils exemplarisch betrachteten Immissionsorte durchgeführt. Die Ergeb-

nisdarstellungen sind als sogenannte Rasterlärmkarten dem Anhang beigefügt. 

Zusätzlich wurden an den im Umfeld der BE-Fläche 3 berücksichtigten Immissionsorten die 

Einwirkungen eines mobilen Brechers prognostiziert. Die Berechnung erfolgte im 1. OG, die 

Ergebnisse sind in Tabelle 24 dokumentiert 

Tabelle 26 Immissionspegel BE-Fläche 3, pot. Einsatz mobiler Brecher 

Immissionsort Ort 
Gebiets-

einstufung 

Beurteilungspegel  
Baulärm tags 

[dB(A)] 

Immissionsrichtwert  
AVV Baulärm tags 

[dB(A)] 

BE 3 - IO 1 Thyssen Büro GE 64 65 

BE 3 - IO 2 Penny Büro GE 59 65 

BE 3 - IO 3 Am Klärwerk GE 62 65 

BE 3 - IO 4 GE Sielmingen GE 59 65 
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Die Tabelle zeigt, dass bei einem pot. Brechereinsatz (Einsatzdauer > 8h) auf dem Areal der 

BE-Fläche 3 an der nächstgelegenen Bebauung die Immissionsrichtwerte eingehalten wer-

den. Andere Vorgänge auf BE 3 oder aus dem Baubetrieb des Streckenneubaus sind hierbei 

nicht berücksichtigt. Bei Betrieb des Brechers verbleibt folglich nur noch ein geringes Rest-

kontingent für andere, zeitgleiche Bautätigkeiten. 

7.1.3 Beurteilung der Schallimmissionen  

Durch die räumliche Nähe der Baumaßnahmen zu den Immissionsorten ist über zeitlich be-

grenzte Phasen mit relativ hoher Baulärmeinwirkung zu rechnen. Dies trifft bei bestimmten 

Tätigkeiten selbst bei Einsatz geräuscharmer Baumaschinen zu.  

Die Schallemissionen werden dabei nicht nur von den Motorengeräuschen der Baumaschi-

nen bestimmt, sondern auch von den Schallemissionen, die bei der Bearbeitung und Be-

handlung der Baumaterialien entstehen.  

Relativ hohe Geräuschabstrahlungen entstehen u.a. beim Asphaltschneiden und Abheben 

von Straßendecken, bzw. bei Abbrucharbeiten. Während der Zeitphasen, in der solche Bau-

tätigkeiten verrichtet werden müssen, ist mit hohen Immissionspegeln zu rechnen.  

Insofern sind kurzzeitige Überschreitungen der Richtwerte in einzelnen Bauphasen und in 

einzelnen Bereichen unter Berücksichtigung gesetzlich zulässiger Baumaschinen, dem 

Stand der Lärmminderung bei üblichen Bauverfahren sowie der im öffentlichen Interesse 

liegenden möglichst kurzzeitigen Durchführung sowie der Lage des Bauvorhabens nicht im-

mer vermeidbar. 

Die Lärmbelastung vermindert sich, sobald der Schwerpunkt der Schallemission verlagert 

wird, bzw. eine andere Bautätigkeit beginnt oder auch sobald die Quellen bei fortschreiten-

dem Bauablauf im Zuge der Erstellung von Trögen und Tunnel tiefer liegen und durch die 

jeweiligen Stützwände teilweise abgeschirmt werden.  

7.2 Minderungsmaßnahmen Baulärm 

Hinsichtlich der prognostizierten Überschreitungen sind Überlegungen zu möglichen und 

praktischen Lärmminderungsmaßnahmen anzustellen. 

Nach Abschnitt 4 der AVV Baulärm gelten folgende Grundsätze: 

Überschreitet der ermittelte Beurteilungspegel des von Baumaschinen hervorgerufenen Ge-

räusches den Immissionsrichtwert um mehr als 5 dB(A), sollen Maßnahmen zur Minderung 

der Geräusche angeordnet werden. Es kommen insbesondere in Betracht:  

a) Maßnahmen bei der Einrichtung der Baustelle 

b) Maßnahmen an den Baumaschinen 

c) die Verwendung geräuscharmer Baumaschinen 

d) die Anwendung geräuscharmer Bauverfahren 

e) die Beschränkung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen 

 

Bezüglich des Maßnahmenkatalogs der AVV Baulärm kommen wir im vorliegenden Fall zu 

folgender Einschätzung: 
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a) Maßnahmen bei der Einrichtung der Baustelle 

Vor Beginn der Baumaßnahme sind die Anwohner über den Zweck und die zeitliche Dauer 

der Baumaßnahme zu informieren. Die Anwohner können sich dadurch auf die zu erwarten-

de Lärmbelastung besser einstellen und sind informiert, ab wann sich die Schallsituation 

wieder verbessert. Dies verringert zwar nicht die Lärmbelastung, erhöht aber im Allgemeinen 

die Akzeptanz. 

Die Baustellenbereiche, bei denen Trog- oder Tunnelbauwerke errichtet werden, sollen nach 

unserem Kenntnisstand durch geeignete Maßnahmen gegen Absturz oder betreten Unbefug-

ter gesichert bzw. abgesperrt werden. Die Höhe der Maßnahmen wird in der Regel bei 2 m 

über Gelände liegen. Da diese Maßnahme bereits aus anderen Gründen erforderlich ist, bie-

tet sich hier bei entsprechender Ausführung der Absperrung die Möglichkeit einen bauzeitli-

chen Lärmschutz ohne großen Mehraufwand zu realisieren. Damit die Absperrung akustisch 

wirksam ist, muss das Schalldämmmaß im Direktdurchgang ein R’w von mindestens 25 dB 

aufweisen.  

Durch diese Maßnahme lassen sich zumindest in der Erdgeschosslage der angrenzenden 

Gebäude Pegelminderungen im Bereich von 2 bis 4 dB erzielen. In den oberen Geschossen 

ist die Wirkung in der Regel vernachlässigbar. 

Ergänzend dazu ist darauf zu achten, dass längere Zeit ortsfeste Schallquellen (z.B. Strom-

aggregat) soweit als möglich von benachbarter schützenswerter Bebauung aufzustellen sind, 

oder alternativ durch geeignete Anordnung von nichtabstrahlenden Elementen (z.B. Contai-

ner) abgeschirmt werden sollten. 

b) Maßnahmen an den Baumaschinen 

Die angesetzten Baumaschinen bzw. deren emittierte Schallleistung und die gewählten Bau-

verfahren entsprechen dem Stand der Technik. Die Einhaltung des Standes der Technik die 

eingesetzten Baumaschinen betreffend sollte den ausführenden Firmen in einem entspre-

chenden Anforderungskatalog zur Auflage gemacht werden. 

Eine regelmäßige Wartung und Instandsetzung der Maschinen wird hierbei vorausgesetzt. 

c) die Verwendung geräuscharmer Baumaschinen 

siehe Punkt b); Die Einhaltung der Anforderungen der 32. BImSchV sollte in der Ausschrei-

bung als Auflage für ein wertbares Angebot zur Bedingung gemacht werden. Eine höhere 

Bewertung eines Angebots wäre bei Verwendung von Maschinen möglich, die mit dem blau-

en Engel gekennzeichnet sind.  

Anmerkung:  

Heutige Baumaschinen sind erfahrungsgemäß meist erst einige Jahre alt und entsprechen 

daher in der Regel bereits der 32. BImSchV, insoweit diese unter deren Regelungskontext 

fallen. 
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d) die Anwendung geräuscharmer Bauverfahren 

Für Abbrucharbeiten und Verbauarbeiten sollten möglichst Geräte geringer Leistung einge-

setzt werden. Abbrucharbeiten sollten möglichst mittels Knabber bzw. mit Bagger durchge-

führt werden. Arbeiten mittels Meißelbagger sollten auf ein unvermeidbares Mindestmaß 

beschränkt werden. 

e) die Beschränkung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen 

Grundsätzlich sollten Maschinen in Arbeitspausen ausgeschaltet werden, der Leerlauf von 

Maschinen ist zu vermeiden. 

Bautätigkeiten mit hoher Schallemission sind möglichst nicht in die Zeitbereiche 7.00 Uhr bis 

8.00 Uhr und 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr zu legen, da in diesen Zeitfenstern viele Anwohner zu 

Hause sind.  

Lärmintensive Bautätigkeiten sind vom Bauablaufkonzept möglichst so zu organisieren, dass 

sie zügig in einem Stück abgearbeitet werden. Ein Verlagern solcher Tätigkeiten auf z.B. 

mehrere Tage hat zwar rein rechnerisch den Effekt, dass etwas geringere Tagesbeurtei-

lungspegel entstehen, die Gesamtstörwirkung wird jedoch von den Anwohnern als noch hö-

her empfunden, als wenn die Baumaßnahme zügig abgewickelt wird und relativ schnell wie-

der günstigere Immissionssituationen vorhanden sind.  

Weitere Hinweise:  

In Bezug auf die BE-Fläche 3 und den dort angedachten Einsatz eines mobilen Brechers 

wurde zwar festgestellt, dass die Immissionsrichtwerte bei Dauerbetrieb des Brechers einge-

halten werden können. Andere Vorgänge auf BE 3 oder der Baubetrieb des Streckenneu-

baus sind hierbei allerdings nicht berücksichtigt. Bei Dauerbetrieb des Brechers verbleibt nur 

ein geringes Restkontingent für andere, zeitgleiche Bautätigkeiten. 

Im Hinblick auf andere, zeitgleich auftretende Bautätigkeiten ist eine Beschränkung der Be-

triebszeit des Brechers auf bis zu max. 8 h/Tag zu empfehlen.  

Bei besonders lauten Vorgängen im Zuge des fortschreitenden Bauablaufs der S-

Bahnstrecke kann es zudem erforderlich werden die Betriebszeit des mobilen Brechers wei-

ter auf max. 2,5 h zu reduzieren bzw. im Bedarfsfall an einzelnen Tagen komplett auf den 

Betrieb zu verzichten. 

Der Standort des mobilen Brechers ist dabei so zu wählen, dass er den größtmöglichen Ab-

stand zu der umgebenden Bebauung aufweist. 

7.3 Erschütterungsimmissionen 

7.3.1 Immissionsorte 

Für die Berechnung der baubedingten Erschütterungen wurden dieselben Immissionsorte 

herangezogen, die auch bei der Prognose der Erschütterungen aus dem zukünftigen S-

Bahn-Verkehr verwendet wurden. Die Immissionsorte sind in Tabelle 27 zusammenfassend 

dargestellt. 
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Tabelle 27: Immissionsorte der Erschütterungsuntersuchung 

 

7.3.2 Ergebnisse der Erschütterungsausbreitungsberechnung 

In Tabelle 28 werden die Ergebnisse der Berechnungen für die untersuchten Immissionsorte 

zusammenfassend dargestellt. Im Anhang werden die detaillierteren Einzelergebnisse prä-

sentiert. Ergebnisse mit Überschreitung der Anhaltswerte sind in der Tabelle rot gekenn-

zeichnet. 

Immissionsort Adresse Nutzung

IO-01 Filderbahnstr. 52, Bernhausen WA

IO-02 Filderbahnstr. 54, Bernhausen WA

IO-03 Filderbahnstr. 58, Bernhausen WA

IO-04 Filderbahnstr. 66, Bernhausen WA

IO-05 Mühlenstr. 10, Bernhausen WA

IO-06 Mühlenstr. 7/2, Bernhausen WA

IO-07 Heubergstr. 13, Bernhausen MI

IO-08 Alemannenstr. 26, Sielmingen WA

IO-09 Alemannenstr. 20, Sielmingen WA

IO-10 Alemannenstr. 14, Sielmingen WA

IO-10 Alemannenstr. 14, Sielmingen WA

IO-11 Bahnhofstr. 81, Sielmingen WA

IO-11 Bahnhofstr. 81, Sielmingen WA

IO-12 Bahnhofstr. 82, Sielmingen MI

IO-12 Bahnhofstr. 82, Sielmingen MI

IO-13 Max-Eyth-Str. 50, Neuhausen WA

IO-13 Max-Eyth-Str. 50, Neuhausen WA

IO-14 Max-Eyth-Str. 46, Neuhausen WA

IO-15 Max-Eyth-Str. 38, Neuhausen WA

IO-16 Max-Eyth-Str. 34, Neuhausen WA

IO-17 Max-Eyth-Str. 24, Neuhausen WA

IO-18 Max-Eyth-Str. 22, Neuhausen WA

IO-19 Bernhäuser Str. 3, Neuhausen MI

IO-20 Bernhäuser Str. 35, Neuhausen GE

IO-21 Mercedesstr. 13, Sielmingen GE



Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 1 

6296_55_b_rev1.docx 26 

 

Tabelle 28 Erschütterungsimmissionen 

 

 

 

Prognosew erte Anhaltsw ert

IO-Schlüssel Ort Straße Nr Stockw Beton/Holz Trassenlage min.Abstand bei max.hor. DIN 4150-3 max.hor. max.vert. DIN 4150-2 DIN 4150-3 Haupt-

Prognose [m] [mm/s] (Gebäude) [mm/s] [mm/s] (Menschen) (Gebäude) Störquelle

IO-01-OG1 Bernhausen Filderbahnstr. 52 OG1 B Tunnel 19.0 0.69 5 0.86 2.40 5 10 Meißelbagger

IO-02-OG1 Bernhausen Filderbahnstr. 54 OG1 B Tunnel 14.5 0.91 5 1.14 3.15 5 10 Meißelbagger

IO-03-OG1 Bernhausen Filderbahnstr. 58 OG1 B Tunnel 14.0 0.94 5 1.18 3.26 5 10 Meißelbagger

IO-04-OG1 Bernhausen Filderbahnstr. 66 OG1 B Tunnel 14.5 0.91 5 1.14 3.15 5 10 Meißelbagger

IO-05-OG1 Bernhausen Mühlenstr. 10 OG1 H Tunnel 20.0 0.66 5 0.83 2.28 5 10 Meißelbagger

IO-06-OG1 Bernhausen Mühlenstr. 7/2 OG1 B Tunnel 16.5 0.80 5 1.00 2.76 5 10 Meißelbagger

IO-07-OG1 Bernhausen Heubergstr. 13 OG1 B Trog 23.5 0.56 5 0.70 1.94 5 10 Meißelbagger

IO-08-OG1 Sielmingen Alemannenstr. 26 OG1 B Trog 14.5 0.91 5 1.14 3.15 5 10 Meißelbagger

IO-09-OG2 Sielmingen Alemannenstr. 20 OG2 H Trog 19.5 0.68 5 0.85 2.34 5 10 Meißelbagger

IO-10-OG1 Sielmingen Alemannenstr. 14 OG1 B Trog 16.0 0.82 5 1.03 2.85 5 10 Meißelbagger

IO-11-OG1 Sielmingen Bahnhofstr. 81 OG1 H Trog 5.5 2.40 5 3.00 8.30 5 10 Meißelbagger

IO-12-OG1 Sielmingen Bahnhofstr. 82 OG1 B Trog 7.5 1.76 5 2.20 6.09 5 10 Meißelbagger

IO-13-OG1 Neuhausen Max-Eyth-Str. 50 OG1 B leicht.Trog 18.0 0.56 5 0.70 1.92 5 10 Rüttelwalze

IO-14-OG1 Neuhausen Max-Eyth-Str. 46 OG1 B leicht.Trog 10.0 1.00 5 1.25 3.47 5 10 Rüttelwalze

IO-15-OG1 Neuhausen Max-Eyth-Str. 38 OG1 B leicht.Trog 10.5 0.95 5 1.19 3.30 5 10 Rüttelwalze

IO-16-OG1 Neuhausen Max-Eyth-Str. 34 OG1 B leicht.Trog 11.5 0.87 5 1.09 3.02 5 10 Rüttelwalze

IO-17-EG Neuhausen Max-Eyth-Str. 24 OG1 B leicht.Trog 10.0 1.00 5 1.25 3.47 5 10 Rüttelwalze

IO-18-OG1 Neuhausen Max-Eyth-Str. 22 OG1 B leicht.Trog 9.0 1.11 5 1.39 3.84 5 10 Rüttelwalze

IO-19-OG1 Neuhausen Bernhäuser Str. 3 OG1 B ebenerdig 28.5 0.35 5 0.44 1.22 5 10 Rüttelwalze

IO-20 Sielmingen Mercedesstr. 13 EG B Trog 11.0 1.20 20 1.50 4.16 5 40 Meißelbagger

IO-21 Neuhausen Bernhäuser Str. 35 EG B leicht.Trog 13.0 0.77 20 0.96 2.66 5 40 Rüttelwalze

Fundament Obergeschoß    

Prognosew erte Anhaltsw erte
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Nach den Ergebnissen der Prognose über die Erschütterungsimmissionen aus dem Baube-

trieb muss davon ausgegangen werden, dass die Erschütterungseinwirkungen auf Men-

schen in Gebäuden die Anhaltswerte der DIN 4150-2 [1] von tagsüber Ao = 5 in dem sehr 

nahe an der zukünftigen Trasse stehenden Gebäude Bahnhofstraße 81 und 82 in Sielmin-

gen zum Teil erheblich überschreiten werden. Gebäudeschäden sind aus den Erschütte-

rungsimmissionen jedoch nicht zu erwarten, da nach der Prognoseberechnung die Anhalts-

werte der DIN 4150-3 [10] an den untersuchten Gebäuden sehr wahrscheinlich nicht über-

schritten werden. 

 

 

8 Maßnahmen zur Reduktion der Erschütterungseinwirkungen  

Da zu erwarten ist, dass die Arbeiten mit den Rüttelwalzen in Sielmingen bei den Gebäuden 

Bahnhofstraße 81 und 82 sehr hohe Erschütterungswerte erzeugen werden, die zumindest 

die Anhaltswerte der DIN 4150-2 [1] überschreiten, ist es sinnvoll in einem Abschnitt, der 

einen Mindestabstand von 15 m zu diesen Gebäuden beträgt, die Arbeiten mit einer Rüttel-

walze geringeren Gewichts auszuführen. 

Als weniger akzeptable Alternative käme auch in Betracht, die Zeiträume der Arbeiten mit 

den Rüttelwalzen in diesem Streckenabschnitt sehr zu begrenzen und diese in Absprache 

mit den Bewohnern der Gebäude auszuführen. 
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9 Allgemeine Hinweise und Auflagenvorschläge 

Wir empfehlen, die nachstehenden Hinweise zum Bestandteil der Angebotseinholung und 

Auftragsvergabe zu machen. 

Hinweise zum Betrieb der Baustelle 

 Vor Beginn der Baumaßnahme sind die Anwohner über den Zweck und die zeitliche 
Dauer der Baumaßnahme zu informieren. 

 Für den Betrieb der Baustelle gelten die Anforderungen der AVV Baulärm mit den 
dort genannten Hinweisen. 

 Die Baustelle ist so zu betreiben, dass unnötige Lärmbelästigungen vermieden wer-
den, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, z. B. kein unnötiges Laufen-
lassen von Motoren etc. 

 Die Baustellenabsperrungen sind in Bereichen, bei denen unmittelbar Wohnbebau-
ung angrenzt, akustisch dicht (Schalldämmmaß Direktdurchgang R‘w≥25 dB auszu-
führen 

 Laute ortsfeste Schallquellen sind so weit als möglich von schützenswerter Bebauung 
anzuordnen oder alternativ durch geeignete Maßnahmen (z.B. Baucontainer, mobile 
LS-Wände, etc.) akustisch abzuschirmen. 

 Die Einwirkzeiten lärmintensiven Baugeräts sind so weit als möglich zu minimieren. 

 Die Arbeiten sind auf den Zeitbereich zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr zu begren-
zen. 

 Bautätigkeiten mit hoher Schallemission sind möglichst nicht in die Zeitbereiche 7.00 
Uhr bis 8.00 Uhr und 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr zu legen. 

 Schalltechnisch günstigere Bauverfahren sind konventionellen Verfahren vorzuzie-
hen; der Auftragnehmer hat bei der Auswahl schalltechnisch günstiger Verfahren 
konstruktiv mitzuwirken. 

 Abbrucharbeiten sind möglichst mit lärmarmen Verfahren, d. h. unter Vermeidung des 
Einsatzes von Meißelbaggern und vergleichbaren Verfahren durchzuführen, soweit 
nicht zwingende Gründe deren Einsatz erfordern. 

 Eingesetztes Baugerät muss den Anforderungen der Richtlinie 2000/14/EG und dar-
über hinaus dem Stand der Technik entsprechen.  

 Die auf der Baustelle eingesetzten Baumaschinen müssen den Anforderungen der 
32. Bundes-Immissionsschutzverordnung entsprechen. 

 Die zum Einsatz kommenden Maschinen sind regelmäßig zu warten und ggf. Instand 
zu setzen. 

 Für Nachbarbeschwerden ist auftragnehmerseitig ein Ansprechpartner (i. S. eines 
Immissionsschutzbeauftragten) zu benennen. 

 Die baubetrieblichen Lärmimmissionen sind durch Stichprobenmessungen zumindest 
im Rahmen einer Auftaktmessung bei Verbauarbeiten oder vergleichbar lärmintensi-
ven Arbeiten, sowie bei Nachtarbeiten zu dokumentieren. 
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10 Zusammenfassung 

Die S-Bahnlinie S2 der S-Bahn Stuttgart soll vom derzeitigen Endhalt in Filder-

stadt/Bernhausen nach Neuhausen auf den Fildern mit Zwischenhalt in Sielmingen verlän-

gert werden. Im Umfeld der Baumaßnahme befindet sich schutzbedürftige Wohnbebauung in 

Wohn- und Mischgebieten. 

Die Auswirkungen der Baumaßnahmen waren unter dem Gesichtspunkt des Lärmschutzes 

auf der Grundlage der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV 

Baulärm) einer Prüfung zu unterziehen.  

Zu diesem Zweck waren die Schallemissionen und Schallimmissionen aus dem Baubetrieb 

sachgerecht zu ermitteln und anhand der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz 

gegen Baulärm – AVV Baulärm - zu beurteilen. 

Zudem waren die Auswirkungen der Baumaßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Erschüt-

terungsschutzes auf der Grundlage der DIN 4150 einer Prüfung zu unterziehen. 

 

Die Baumaßnahme wird ausschließlich im Tagzeitraum durchgeführt werden und gliedert 

sich in acht Bauphasen. Summarisch betrachtet ergibt die Beurteilung aller Bautätigkeiten 

folgendes Bild: 

Tags werden im Untersuchungsraum die Anforderungen der AVV Baulärm bei den vorgese-

henen Bautätigkeiten aufgrund der Nähe der Bebauung und der einzusetzenden Bauverfah-

ren ganz überwiegend überschritten. 

Ausgenommen hiervon sind Beton- Schalungs- und Gleisbauarbeiten, insoweit diese nicht 

konzentriert und in erheblichem Umfang stattfinden. Bei Arbeiten mit Drehbohrgeräten und 

bei Abbrucharbeiten ist dem Grunde nach stets davon auszugehen, dass die Anforderungen 

der AVV Baulärm nicht eingehalten werden.  

Die Arbeiten sind allerdings zeitlich gestreut und nicht immer werden alle Baugeräte zeit-

gleich eingesetzt, sodass nicht davon auszugehen ist, dass die errechneten Beurteilungspe-

gel ständig auf die Bebauung einwirken werden. 

Maßnahmenvorschläge zur Minderung der Lärmimmissionen in der Nachbarschaft der Bau-

stelle sind in Abschnitt 7.2 und zusammenfassend in Abschnitt 9 dieser Untersuchung formu-

liert. 

 

In Bezug auf die Erschütterungsimmissionen aus dem Baubetrieb muss davon ausgegangen 

werden, dass die Anhaltswerte der DIN 4150-2 [1] (Erschütterungseinwirkungen auf Men-

schen in Gebäuden) an den Gebäuden Bahnhofstraße 81 und 82 in Sielmingen zum Teil 

deutlich überschritten werden.  

Gebäudeschäden sind aus den Erschütterungsimmissionen im Allgemeinen jedoch nicht zu 

erwarten, da die Anhaltswerte der DIN 4150-3 [10] an den allen betrachteten Gebäuden vsl. 

nicht überschritten werden. 
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Maßnahmenvorschläge zur Minderung der Erschütterungsimmissionen in der Nachbarschaft 

der Baustelle sind in Abschnitt 8 dieser Untersuchung formuliert. 

Greifenberg, 09.09.2016 

      
Dipl.-Ing. Helmut Venghaus     Dipl.-Ing. (FH) Jörg Czogalla   

ACCON GmbH 

Ingenieurbüro für Schall- und Schwingungstechnik 
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Anlage 1 Berechnungsergebnisse Baulärm 

A 1.1 Bauphase 1 – Vorbereitung Baufeld 

Bezeichnung Stockwerk

IO 1 EG WA 55 77.5 22.5

IO 1 OG WA 55 77.4 22.4

IO 2 EG WA 55 77.3 22.3

IO 2 OG WA 55 77.3 22.3

IO 3 EG WA 55 77.5 22.5

IO 3 OG WA 55 77.4 22.4

IO 4 EG WA 55 80.8 25.8

IO 4 OG WA 55 80.5 25.5

IO 5 EG MI 60 80.1 20.1

IO 5 OG MI 60 79.9 19.9

IO 6 EG WA 55 78.6 23.6

IO 6 OG WA 55 78.6 23.6

IO 7 EG WA 55 80.3 25.3

IO 7 OG WA 55 80.2 25.2

IO 8 EG WA 55 80.6 25.6

IO 8 OG WA 55 80.4 25.4

Immissionsort Richtwert Tag

[dB(A)]

Beurteilungspegel Tag

[dB(A)]

Überschreitung 

[dB]

Gebiets-

nutzung

 

 

A 1.2 Bauphase 2 - Baugrubenverbau 

Bezeichnung Stockwerk

IO 1 EG WA 55 68.5 13.5

IO 1 OG WA 55 68.4 13.4

IO 2 EG WA 55 68.3 13.3

IO 2 OG WA 55 68.3 13.3

IO 3 EG WA 55 68.5 13.5

IO 3 OG WA 55 68.4 13.4

IO 4 EG WA 55 71.8 16.8

IO 4 OG WA 55 71.5 16.5

IO 5 EG MI 60 71.1 11.1

IO 5 OG MI 60 70.9 10.9

IO 6 EG WA 55 69.6 14.6

IO 6 OG WA 55 69.6 14.6

IO 7 EG WA 55 71.3 16.3

IO 7 OG WA 55 71.2 16.2

IO 8 EG WA 55 71.6 16.6

IO 8 OG WA 55 71.4 16.4

Immissionsort Gebiets-

nutzung

Richtwert Tag

[dB(A)]

Beurteilungspegel Tag

[dB(A)]

Überschreitung 

[dB]
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A 1.3 Bauphase 3 – Baugrube ausheben 

Bezeichnung Stockwerk

IO 1 EG WA 55 77.5 22.5

IO 1 OG WA 55 77.4 22.4

IO 2 EG WA 55 77.3 22.3

IO 2 OG WA 55 77.3 22.3

IO 3 EG WA 55 77.5 22.5

IO 3 OG WA 55 77.4 22.4

IO 4 EG WA 55 80.8 25.8

IO 4 OG WA 55 80.5 25.5

IO 5 EG MI 60 80.1 20.1

IO 5 OG MI 60 79.9 19.9

IO 6 EG WA 55 78.6 23.6

IO 6 OG WA 55 78.6 23.6

IO 7 EG WA 55 80.3 25.3

IO 7 OG WA 55 80.2 25.2

IO 8 EG WA 55 80.6 25.6

IO 8 OG WA 55 80.4 25.4

Immissionsort Gebiets-

nutzung

Richtwert Tag

[dB(A)]

Beurteilungspegel Tag

[dB(A)]

Überschreitung 

[dB]

 

 

A 1.4 Bauphase 4 Tunnel- und Trogbauwerk herstellen 

A 1.4.1 Quellen oben 

Bezeichnung Stockwerk

IO 1 EG WA 55 69.5 14.5

IO 1 OG WA 55 69.4 14.4

IO 2 EG WA 55 69.3 14.3

IO 2 OG WA 55 69.3 14.3

IO 3 EG WA 55 69.5 14.5

IO 3 OG WA 55 69.4 14.4

IO 4 EG WA 55 72.8 17.8

IO 4 OG WA 55 72.5 17.5

IO 5 EG MI 60 72.1 12.1

IO 5 OG MI 60 71.9 11.9

IO 6 EG WA 55 70.6 15.6

IO 6 OG WA 55 70.6 15.6

IO 7 EG WA 55 72.3 17.3

IO 7 OG WA 55 72.2 17.2

IO 8 EG WA 55 72.6 17.6

IO 8 OG WA 55 72.4 17.4

Immissionsort Gebiets-

nutzung

Richtwert Tag

[dB(A)]

Beurteilungspegel Tag

[dB(A)]

Überschreitung 

[dB]
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A 1.4.2 Quellen im Trog 

Bezeichnung Stockwerk

IO 1 EG WA 55 55.6 0.6

IO 1 OG WA 55 58.5 3.5

IO 2 EG WA 55 55.5 0.5

IO 2 OG WA 55 58.3 3.3

IO 3 EG WA 55 55.7 0.7

IO 3 OG WA 55 58.6 3.6

IO 4 EG WA 55 61.0 6.0

IO 4 OG WA 55 67.5 12.5

IO 5 EG MI 60 59.8 -0.2

IO 5 OG MI 60 66.5 6.5

IO 6 EG WA 55 61.1 6.1

IO 6 OG WA 55 64.5 9.5

IO 7 EG WA 55 63.2 8.2

IO 7 OG WA 55 67.3 12.3

IO 8 EG WA 55 63.5 8.5

IO 8 OG WA 55 67.9 12.9

Immissionsort Gebiets-

nutzung

Richtwert Tag

[dB(A)]

Beurteilungspegel Tag

[dB(A)]

Überschreitung 

[dB]

 

 

A 1.5 Bauphase 5 – Tunnelbauwerk überschütten 

Bezeichnung Stockwerk

IO 1 EG WA 55 65.5 10.5

IO 1 OG WA 55 65.4 10.4

IO 2 EG WA 55 65.3 10.3

IO 2 OG WA 55 65.3 10.3

IO 3 EG WA 55 65.5 10.5

IO 3 OG WA 55 65.4 10.4

IO 4 EG WA 55 - -

IO 4 OG WA 55 - -

IO 5 EG MI 60 - -

IO 5 OG MI 60 - -

IO 6 EG WA 55 - -

IO 6 OG WA 55 - -

IO 7 EG WA 55 - -

IO 7 OG WA 55 - -

IO 8 EG WA 55 - -

IO 8 OG WA 55 - -

Immissionsort Gebiets-

nutzung

Richtwert Tag

[dB(A)]

Beurteilungspegel Tag

[dB(A)]

Überschreitung 

[dB]
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A 1.6 Bauphase 6 – Verkehrsflächen wieder herstellen 

Bezeichnung Stockwerk

IO 1 EG WA 55 75.5 20.5

IO 1 OG WA 55 75.4 20.4

IO 2 EG WA 55 75.3 20.3

IO 2 OG WA 55 75.3 20.3

IO 3 EG WA 55 75.5 20.5

IO 3 OG WA 55 75.4 20.4

IO 4 EG WA 55 78.8 23.8

IO 4 OG WA 55 78.5 23.5

IO 5 EG MI 60 78.1 18.1

IO 5 OG MI 60 77.9 17.9

IO 6 EG WA 55 76.6 21.6

IO 6 OG WA 55 76.6 21.6

IO 7 EG WA 55 78.3 23.3

IO 7 OG WA 55 78.2 23.2

IO 8 EG WA 55 78.6 23.6

IO 8 OG WA 55 78.4 23.4

Immissionsort Gebiets-

nutzung

Richtwert Tag

[dB(A)]

Beurteilungspegel Tag

[dB(A)]

Überschreitung 

[dB]

 

 

A 1.7 Bauphase 7 – Ausbau Tröge und Haltestellen 

Bezeichnung Stockwerk

IO 1 EG WA 55 66.5 11.5

IO 1 OG WA 55 66.4 11.4

IO 2 EG WA 55 66.3 11.3

IO 2 OG WA 55 66.3 11.3

IO 3 EG WA 55 66.5 11.5

IO 3 OG WA 55 66.4 11.4

IO 4 EG WA 55 69.8 14.8

IO 4 OG WA 55 69.5 14.5

IO 5 EG MI 60 69.1 9.1

IO 5 OG MI 60 68.9 8.9

IO 6 EG WA 55 67.6 12.6

IO 6 OG WA 55 67.6 12.6

IO 7 EG WA 55 69.3 14.3

IO 7 OG WA 55 69.2 14.2

IO 8 EG WA 55 69.6 14.6

IO 8 OG WA 55 69.4 14.4

Immissionsort Gebiets-

nutzung

Richtwert Tag

[dB(A)]

Beurteilungspegel Tag

[dB(A)]

Überschreitung 

[dB]
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A 1.8 Bauphase 8 - Gleisbau 

Bezeichnung Stockwerk

IO 1 EG WA 55 - -

IO 1 OG WA 55 - -

IO 2 EG WA 55 - -

IO 2 OG WA 55 - -

IO 3 EG WA 55 - -

IO 3 OG WA 55 - -

IO 4 EG WA 55 65.7 10.7

IO 4 OG WA 55 68.8 13.8

IO 5 EG MI 60 64.4 4.4

IO 5 OG MI 60 67.8 7.8

IO 6 EG WA 55 67.6 12.6

IO 6 OG WA 55 69.3 14.3

IO 7 EG WA 55 69.5 14.5

IO 7 OG WA 55 71.2 16.2

IO 8 EG WA 55 70.0 15.0

IO 8 OG WA 55 71.8 16.8

Immissionsort Gebiets-

nutzung

Richtwert Tag

[dB(A)]

Beurteilungspegel Tag

[dB(A)]

Überschreitung 

[dB]
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A 1.2  Rasterlärmkarten 

Die Berechnungen der Rasterlärmkarten erfolgten im Rastermaß 10 x 10 m für die Geschoßlage 1. OG. 

Dargestellt ist die Schallausbreitung für die lauteste Bauphase (Bauphase 1 oder Bauphase 3), tags. 

A 1.2.1  Filderstadt – Bernhausen 
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A 1.2.2  Sielmingen 
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A 1.2.3  Neuhausen a. d. F. 
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A 1.2.3  BE-Fläche 3 – pot. Brecherbetrieb 

Die Berechnung der Rasterlärmkarte erfolgte im Rastermaß 10 x 10 m für die Geschoßlage 1. OG. 

Dargestellt ist die Schallausbreitung für den angedachten Betrieb eines mobilen Brechers, tags. 
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A 1.3  Berechnungskonfiguration 
 

 
  

Berechnungskonfiguration

Parameter Wert

Allgemein

Land Deutschl. (TA Lärm)

Max. Fehler (dB) 0.10

Max. Suchradius (m) 1000.00

Mindestabst. Qu-Imm 0.00

Aufteilung

Rasterfaktor 0.50

Max. Abschnittslänge (m) 1000.00

Min. Abschnittslänge (m) 1.00

Min. Abschnittslänge (%) 0.00

Proj. Linienquellen An

Proj. Flächenquellen An

Bezugszeit

Bezugszeit Tag (min) 960.00

Bezugszeit Nacht (min) 480.00

Zuschlag Tag (dB) 0.00

Zuschlag Ruhezeit (dB) 0.00

Zuschlag Nacht (dB) 0.00

DGM

Standardhöhe (m) 300.00

Geländemodell Triangulation

Reflexion

max. Reflexionsordnung 3

Reflektor-Suchradius um Qu 100.00

Reflektor-Suchradius um Imm 100.00

Max. Abstand Quelle - Immpkt 1000.00 1000.00

Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00

Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.10

Industrie (ISO 9613)

Seitenbeugung mehrere Obj

Hin. in FQ schirmen diese nicht ab An

Abschirmung ohne Bodendämpf. über Schirm

 Dz mit Begrenzung (20/25)

Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 3.0 20.0 0.0

Temperatur (°C) 10

rel. Feuchte (%) 70

Bodenabsorption G 1.00

Windgeschw. für Kaminrw. (m/s) 3.0

Straße (RLS-90)

Streng nach RLS-90

Schiene (Schall 03 (1990))

Streng nach Schall 03 / Schall-Transrapid

Fluglärm (???)

Streng nach AzB
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Anlage 2 Berechnungsergebnisse Erschütterungsimmissionen 
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IO-01-OG1 1 Bernhausen

Filderbahnstr. 52 OG1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 19 m

Baubereich : Tunnel
Einsatz    max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle OG1

Maschine Energieeintrag Proportional i täts faktor k horiz. vert. hor. vert.

1=ja; 0=nein in den Boden günstig ungünstig günstig ungünstig günstig ungünstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.3 0.69 0.68 1.6 0.86 2.40

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.13 0.33 0.3 0.77 0.41 1.16

Baugrubenverbau

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.3 0.69 0.68 1.6 0.86 2.40

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.21 0.53 0.48 1.21 0.66 1.82

Tunnelbauwerk überschütten

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.21 0.53 0.48 1.21 0.66 1.82

Verkehrsflächen wiederherstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.21 0.53 0.48 1.21 0.66 1.82

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.21 0.53 0.48 1.21 0.66 1.82

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.13 0.33 0.3 0.77 0.41 1.16

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.69 1.60 0.86 2.40

wesentliche Störquelle = Meißelbagger
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IO-02-OG1 2 Bernhausen

Filderbahnstr. 54 OG1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 14.5 m

Baubereich : Tunnel
Einsatz    max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle OG1

Maschine Energieeintrag Proportional i täts faktor k horiz. vert. hor. vert.

1=ja; 0=nein in den Boden günstig ungünstig günstig ungünstig günstig ungünstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.39 0.91 0.9 2.1 1.14 3.15

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.17 0.44 0.4 1.01 0.55 1.52

Baugrubenverbau

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.39 0.91 0.9 2.1 1.14 3.15

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39

Tunnelbauwerk überschütten

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39

Verkehrsflächen wiederherstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.17 0.44 0.4 1.01 0.55 1.52

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.91 2.10 1.14 3.15

wesentliche Störquelle = Meißelbagger
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IO-03-OG1 3 Bernhausen

Filderbahnstr. 58 OG1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 14 m

Baubereich : Tunnel
Einsatz    max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle OG1

Maschine Energieeintrag Proportional i täts faktor k horiz. vert. hor. vert.

1=ja; 0=nein in den Boden günstig ungünstig günstig ungünstig günstig ungünstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.4 0.94 0.93 2.17 1.18 3.26

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.18 0.45 0.41 1.04 0.56 1.56

Baugrubenverbau

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.4 0.94 0.93 2.17 1.18 3.26

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.28 0.71 0.65 1.65 0.89 2.48

Tunnelbauwerk überschütten

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.28 0.71 0.65 1.65 0.89 2.48

Verkehrsflächen wiederherstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.28 0.71 0.65 1.65 0.89 2.48

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.28 0.71 0.65 1.65 0.89 2.48

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.18 0.45 0.41 1.04 0.56 1.56

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.94 2.17 1.18 3.26

wesentliche Störquelle = Meißelbagger
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IO-04-OG1 4 Bernhausen

Filderbahnstr. 66 OG1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 14.5 m

Baubereich : Tunnel
Einsatz    max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle OG1

Maschine Energieeintrag Proportional i täts faktor k horiz. vert. hor. vert.

1=ja; 0=nein in den Boden günstig ungünstig günstig ungünstig günstig ungünstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.39 0.91 0.9 2.1 1.14 3.15

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.17 0.44 0.4 1.01 0.55 1.52

Baugrubenverbau

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.39 0.91 0.9 2.1 1.14 3.15

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39

Tunnelbauwerk überschütten

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39

Verkehrsflächen wiederherstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.17 0.44 0.4 1.01 0.55 1.52

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.91 2.10 1.14 3.15

wesentliche Störquelle = Meißelbagger
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IO-05-OG1 5 Bernhausen

Mühlenstr. 10 OG1

Bauart der Etagendecken: Holz H

geringster Abstand zum Baubereich : 20 m

Baubereich : Tunnel
Einsatz    max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle OG1

Maschine Energieeintrag Proportional i täts faktor k horiz. vert. hor. vert.

1=ja; 0=nein in den Boden günstig ungünstig günstig ungünstig günstig ungünstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.28 0.66 0.65 1.52 0.83 2.28

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.13 0.32 0.29 0.73 0.40 1.10

Baugrubenverbau

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.28 0.66 0.65 1.52 0.83 2.28

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.2 0.5 0.46 1.15 0.63 1.73

Tunnelbauwerk überschütten

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.2 0.5 0.46 1.15 0.63 1.73

Verkehrsflächen wiederherstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.2 0.5 0.46 1.15 0.63 1.73

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.2 0.5 0.46 1.15 0.63 1.73

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.13 0.32 0.29 0.73 0.40 1.10

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.66 1.52 0.83 2.28

wesentliche Störquelle = Meißelbagger
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IO-06-OG1 6 Bernhausen

Mühlenstr. 7/2 OG1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 16.5 m

Baubereich : Tunnel
Einsatz    max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle OG1

Maschine Energieeintrag Proportional i täts faktor k horiz. vert. hor. vert.

1=ja; 0=nein in den Boden günstig ungünstig günstig ungünstig günstig ungünstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.34 0.8 0.79 1.84 1.00 2.76

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.15 0.38 0.35 0.88 0.48 1.32

Baugrubenverbau

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.34 0.8 0.79 1.84 1.00 2.76

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.24 0.61 0.55 1.4 0.76 2.10

Tunnelbauwerk überschütten

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.24 0.61 0.55 1.4 0.76 2.10

Verkehrsflächen wiederherstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.24 0.61 0.55 1.4 0.76 2.10

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.24 0.61 0.55 1.4 0.76 2.10

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.15 0.38 0.35 0.88 0.48 1.32

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.80 1.84 1.00 2.76

wesentliche Störquelle = Meißelbagger
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IO-07-OG1 7 Bernhausen

Heubergstr. 13 OG1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 23.5 m

Baubereich : Trog
Einsatz    max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle OG1

Maschine Energieeintrag Proportional i täts faktor k horiz. vert. hor. vert.

1=ja; 0=nein in den Boden günstig ungünstig günstig ungünstig günstig ungünstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.24 0.56 0.55 1.29 0.70 1.94

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.11 0.27 0.25 0.62 0.34 0.93

Baugrubenverbau

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.24 0.56 0.55 1.29 0.70 1.94

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.17 0.43 0.39 0.98 0.54 1.47

Tunnelbauwerk überschütten

Maschinen

Rüttelwalze 1 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflächen wiederherstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.17 0.43 0.39 0.98 0.54 1.47

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.17 0.43 0.39 0.98 0.54 1.47

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.11 0.27 0.25 0.62 0.34 0.93

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.56 1.29 0.70 1.94

wesentliche Störquelle = Meißelbagger
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IO-08-OG1 8 Sielmingen

Alemannenstr. 26 OG1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 14.5 m

Baubereich : Trog
Einsatz    max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle OG1

Maschine Energieeintrag Proportional i täts faktor k horiz. vert. hor. vert.

1=ja; 0=nein in den Boden günstig ungünstig günstig ungünstig günstig ungünstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.39 0.91 0.9 2.1 1.14 3.15

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.17 0.44 0.4 1.01 0.55 1.52

Baugrubenverbau

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.39 0.91 0.9 2.1 1.14 3.15

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39

Tunnelbauwerk überschütten

Maschinen

Rüttelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflächen wiederherstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.27 0.69 0.63 1.59 0.86 2.39

Rüttelplatte 0 0.2 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.91 2.10 1.14 3.15

wesentliche Störquelle = Meißelbagger
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IO-09-OG2 9 Sielmingen

Alemannenstr. 20 OG2

Bauart der Etagendecken: Holz H

geringster Abstand zum Baubereich : 19.5 m

Baubereich : Trog
Einsatz    max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle OG2

Maschine Energieeintrag Proportional i täts faktor k horiz. vert. hor. vert.

1=ja; 0=nein in den Boden günstig ungünstig günstig ungünstig günstig ungünstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.29 0.68 0.67 1.56 0.85 2.34

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.13 0.32 0.3 0.75 0.40 1.13

Baugrubenverbau

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.29 0.68 0.67 1.56 0.85 2.34

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.2 0.51 0.47 1.18 0.64 1.77

Tunnelbauwerk überschütten

Maschinen

Rüttelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflächen wiederherstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.2 0.51 0.47 1.18 0.64 1.77

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.2 0.51 0.47 1.18 0.64 1.77

Rüttelplatte 0 0.2 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.68 1.56 0.85 2.34

wesentliche Störquelle = Meißelbagger
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IO-10-OG1 10 Sielmingen

Alemannenstr. 14 OG1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 16 m

Baubereich : Trog
Einsatz    max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle OG1

Maschine Energieeintrag Proportional i täts faktor k horiz. vert. hor. vert.

1=ja; 0=nein in den Boden günstig ungünstig günstig ungünstig günstig ungünstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.35 0.82 0.81 1.9 1.03 2.85

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.16 0.39 0.36 0.91 0.49 1.37

Baugrubenverbau

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.35 0.82 0.81 1.9 1.03 2.85

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.25 0.62 0.57 1.44 0.78 2.16

Tunnelbauwerk überschütten

Maschinen

Rüttelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflächen wiederherstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.25 0.62 0.57 1.44 0.78 2.16

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.25 0.62 0.57 1.44 0.78 2.16

Rüttelplatte 0 0.2 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.82 1.90 1.03 2.85

wesentliche Störquelle = Meißelbagger
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IO-11-OG1 11 Sielmingen

Bahnhofstr. 81 OG1

Bauart der Etagendecken: Holz H

geringster Abstand zum Baubereich : 5.5 m

Baubereich : Trog
Einsatz    max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle OG1

Maschine Energieeintrag Proportional i täts faktor k horiz. vert. hor. vert.

1=ja; 0=nein in den Boden günstig ungünstig günstig ungünstig günstig ungünstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 1.02 2.4 2.36 5.53 3.00 8.30

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.46 1.15 1.05 2.65 1.44 3.98

Baugrubenverbau

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 1.02 2.4 2.36 5.53 3.00 8.30

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.72 1.82 1.66 4.19 2.28 6.29

Tunnelbauwerk überschütten

Maschinen

Rüttelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflächen wiederherstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.72 1.82 1.66 4.19 2.28 6.29

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.72 1.82 1.66 4.19 2.28 6.29

Rüttelplatte 0 0.2 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

max. Schwingschnelle [mm/s] = 2.40 5.53 3.00 8.30

wesentliche Störquelle = Meißelbagger



Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 1 

6296_55_b_rev1.docx      Anlagen 

 

IO-12-OG1 12 Sielmingen

Bahnhofstr. 82 OG1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 7.5 m

Baubereich : Trog
Einsatz    max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle OG1

Maschine Energieeintrag Proportional i täts faktor k horiz. vert. hor. vert.

1=ja; 0=nein in den Boden günstig ungünstig günstig ungünstig günstig ungünstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.75 1.76 1.73 4.06 2.20 6.09

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.33 0.84 0.77 1.94 1.05 2.91

Baugrubenverbau

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.75 1.76 1.73 4.06 2.20 6.09

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.53 1.33 1.22 3.07 1.66 4.61

Tunnelbauwerk überschütten

Maschinen

Rüttelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflächen wiederherstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.53 1.33 1.22 3.07 1.66 4.61

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.53 1.33 1.22 3.07 1.66 4.61

Rüttelplatte 0 0.2 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

max. Schwingschnelle [mm/s] = 1.76 4.06 2.20 6.09

wesentliche Störquelle = Meißelbagger
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IO-13-OG1 13 Neuhausen

Max-Eyth-Str. 50 OG1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 18 m

Baubereich : leicht.Trog
Einsatz    max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle OG1

Maschine Energieeintrag Proportional i täts faktor k horiz. vert. hor. vert.

1=ja; 0=nein in den Boden günstig ungünstig günstig ungünstig günstig ungünstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen

Meißelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.14 0.35 0.32 0.81 0.44 1.22

Baugrubenverbau

Maschinen

Meißelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.22 0.56 0.51 1.28 0.70 1.92

Tunnelbauwerk überschütten

Maschinen

Rüttelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflächen wiederherstellen

Maschinen

Rüttelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelplatte 0 0.2 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.56 1.28 0.70 1.92

wesentliche Störquelle = Rüttelwalze



Bericht-Nr.: ACB-0916-6296/55 Rev. 1 

6296_55_b_rev1.docx      Anlagen 

 

IO-14-OG1 14 Neuhausen

Max-Eyth-Str. 46 OG1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 10 m

Baubereich : leicht.Trog
Einsatz    max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle OG1

Maschine Energieeintrag Proportional i täts faktor k horiz. vert. hor. vert.

1=ja; 0=nein in den Boden günstig ungünstig günstig ungünstig günstig ungünstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen

Meißelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.25 0.63 0.58 1.46 0.79 2.19

Baugrubenverbau

Maschinen

Meißelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.4 1 0.91 2.31 1.25 3.47

Tunnelbauwerk überschütten

Maschinen

Rüttelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflächen wiederherstellen

Maschinen

Rüttelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelplatte 0 0.2 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

max. Schwingschnelle [mm/s] = 1.00 2.31 1.25 3.47

wesentliche Störquelle = Rüttelwalze
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IO-15-OG1 15 Neuhausen

Max-Eyth-Str. 38 OG1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 10.5 m

Baubereich : leicht.Trog
Einsatz    max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle OG1

Maschine Energieeintrag Proportional i täts faktor k horiz. vert. hor. vert.

1=ja; 0=nein in den Boden günstig ungünstig günstig ungünstig günstig ungünstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen

Meißelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.24 0.6 0.55 1.39 0.75 2.09

Baugrubenverbau

Maschinen

Meißelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.38 0.95 0.87 2.2 1.19 3.30

Tunnelbauwerk überschütten

Maschinen

Rüttelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflächen wiederherstellen

Maschinen

Rüttelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelplatte 0 0.2 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.95 2.20 1.19 3.30

wesentliche Störquelle = Rüttelwalze
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IO-16-OG1 16 Neuhausen

Max-Eyth-Str. 34 OG1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 11.5 m

Baubereich : leicht.Trog
Einsatz    max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle OG1

Maschine Energieeintrag Proportional i täts faktor k horiz. vert. hor. vert.

1=ja; 0=nein in den Boden günstig ungünstig günstig ungünstig günstig ungünstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen

Meißelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.22 0.55 0.5 1.27 0.69 1.91

Baugrubenverbau

Maschinen

Meißelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.34 0.87 0.8 2.01 1.09 3.02

Tunnelbauwerk überschütten

Maschinen

Rüttelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflächen wiederherstellen

Maschinen

Rüttelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelplatte 0 0.2 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.87 2.01 1.09 3.02

wesentliche Störquelle = Rüttelwalze
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IO-17-EG 17 Neuhausen

Max-Eyth-Str. 24 OG1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 10 m

Baubereich : leicht.Trog
Einsatz    max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle OG1

Maschine Energieeintrag Proportional i täts faktor k horiz. vert. hor. vert.

1=ja; 0=nein in den Boden günstig ungünstig günstig ungünstig günstig ungünstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen

Meißelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.25 0.63 0.58 1.46 0.79 2.19

Baugrubenverbau

Maschinen

Meißelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.4 1 0.91 2.31 1.25 3.47

Tunnelbauwerk überschütten

Maschinen

Rüttelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflächen wiederherstellen

Maschinen

Rüttelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelplatte 0 0.2 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

max. Schwingschnelle [mm/s] = 1.00 2.31 1.25 3.47

wesentliche Störquelle = Rüttelwalze
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IO-18-OG1 18 Neuhausen

Max-Eyth-Str. 22 OG1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 9 m

Baubereich : leicht.Trog
Einsatz    max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle OG1

Maschine Energieeintrag Proportional i täts faktor k horiz. vert. hor. vert.

1=ja; 0=nein in den Boden günstig ungünstig günstig ungünstig günstig ungünstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen

Meißelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.28 0.7 0.64 1.62 0.88 2.43

Baugrubenverbau

Maschinen

Meißelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.44 1.11 1.02 2.56 1.39 3.84

Tunnelbauwerk überschütten

Maschinen

Rüttelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflächen wiederherstellen

Maschinen

Rüttelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelplatte 0 0.2 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

max. Schwingschnelle [mm/s] = 1.11 2.56 1.39 3.84

wesentliche Störquelle = Rüttelwalze
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IO-19-OG1 19 Neuhausen

Bernhäuser Str. 3 OG1

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 28.5 m

Baubereich : ebenerdig
Einsatz    max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle OG1

Maschine Energieeintrag Proportional i täts faktor k horiz. vert. hor. vert.

1=ja; 0=nein in den Boden günstig ungünstig günstig ungünstig günstig ungünstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen

Meißelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.09 0.22 0.2 0.51 0.28 0.77

Baugrubenverbau

Maschinen

Meißelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.14 0.35 0.32 0.81 0.44 1.22

Tunnelbauwerk überschütten

Maschinen

Rüttelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflächen wiederherstellen

Maschinen

Rüttelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelplatte 0 0.2 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.35 0.81 0.44 1.22

wesentliche Störquelle = Rüttelwalze
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IO-20 20 Sielmingen

Mercedesstr. 13 EG

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 11 m

Baubereich : Trog
Einsatz    max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle EG

Maschine Energieeintrag Proportional i täts faktor k horiz. vert. hor. vert.

1=ja; 0=nein in den Boden günstig ungünstig günstig ungünstig günstig ungünstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.51 1.2 1.18 2.77 1.50 4.16

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.23 0.57 0.53 1.33 0.71 2.00

Baugrubenverbau

Maschinen

Meißelbagger 1 0.3 kNm 7.9 18.52 0.51 1.2 1.18 2.77 1.50 4.16

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.36 0.91 0.83 2.1 1.14 3.15

Tunnelbauwerk überschütten

Maschinen

Rüttelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflächen wiederherstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.36 0.91 0.83 2.1 1.14 3.15

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.36 0.91 0.83 2.1 1.14 3.15

Rüttelplatte 0 0.2 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

max. Schwingschnelle [mm/s] = 1.20 2.77 1.50 4.16

wesentliche Störquelle = Meißelbagger
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IO-21 21 Neuhausen

Bernhäuser Str. 35 EG

Bauart der Etagendecken: Beton B

geringster Abstand zum Baubereich : 13 m

Baubereich : leicht.Trog
Einsatz    max.Schwingschnelle Fundament max.Schwingschnelle EG

Maschine Energieeintrag Proportional i täts faktor k horiz. vert. hor. vert.

1=ja; 0=nein in den Boden günstig ungünstig günstig ungünstig günstig ungünstig [mm/s] [mm/s]

Vorbereitung Baufeld

Maschinen

Meißelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelplatte 1 0.2 kNm 4.31 10.87 0.19 0.49 0.44 1.12 0.61 1.68

Baugrubenverbau

Maschinen

Meißelbagger 0 0.3 kNm 7.9 18.52 0 0 0 0 0.00 0.00

Tunnel- und Trogbauwerk herstellen

Maschinen

Rüttelwalze 1 0.5 kNm 4.31 10.87 0.3 0.77 0.7 1.77 0.96 2.66

Tunnelbauwerk überschütten

Maschinen

Rüttelwalze 0 0 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Verkehrsflächen wiederherstellen

Maschinen

Rüttelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelwalze 0 0.5 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

Rüttelplatte 0 0.2 kNm 4.31 10.87 0 0 0 0 0.00 0.00

max. Schwingschnelle [mm/s] = 0.77 1.77 0.96 2.66

wesentliche Störquelle = Rüttelwalze
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